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Kapitel 1

Staatsverschuldung und Staatsschuldenrecht unter  
besonderer Berücksichtigung der Länder

A. Einführung und Untersuchungsgegenstand

I. Begrenzung der Staatsverschuldung durch Recht

Vor etwa zehn Jahren noch stemmte sich Europa gegen die größte wirtschaftli-
che Krise in der Nachkriegsgeschichte. Die Intensität und Dynamik der Krise wur-
den auch durch die horrende Verschuldung der europäischen Staaten verschärft. 
Die sog. Staatsschuldenkrise nahm nicht nur Griechenland, Irland, Italien, Portu-
gal und Spanien in die Zange. Sie führte auch in Deutschland zu der Erkenntnis, 
dass – angesichts eines gesamtstaatlichen Schuldenbergs in Höhe von 2 Billio-
nen Euro1 – die Begrenzung der staatlichen Verschuldung zu den bedeutendsten 
und drängendsten Aufgaben gehört. In diesem zeitlichen und politischen Kontext 
steht die bemerkenswerte Entscheidung von Bundestag und Bundesrat, eine Mo-
dernisierung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen auf den Weg zu bringen, 
an deren Ende unter anderem vollständig neu gestaltete Kreditgrenzen für Bund 
und Länder im Grundgesetz verankert wurden.2 Die Schuldenbremse des Art. 109 
Abs. 3 GG trat am 1. August 2009 in Kraft.3 Damit markiert die Föderalismusre-
form II – 40 Jahre nach der Großen Finanzreform, die den Weg in den Schulden-
staat geebnet hatte – eine Zäsur für das deutsche Schuldenverfassungsrecht und 
darüber hinaus die gesamte föderale Verfassungsordnung.

Anno 2019 sind die Erinnerungen an die Staatsschuldenkrise – gefühlt  – in 
weite Ferne gerückt. Die sich an die Krisenjahre anschließende lange und inten-
sive Phase wirtschaftlicher Prosperität hat dem deutschen Staat auf allen Ebenen – 
Bund, Ländern, Kommunen – massive Finanzierungsüberschüsse beschert.4 Seit 

	 1	Siehe Statistisches Bundesamt, Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts 2017, Fach-
serie 14 Reihe 5, 2018, S. 14.
	 2	Siehe Kube, AöR 137 (2012), S. 252 („Die Aufnahme der neuen Schuldenbremse in das 
Grundgesetz war eine der bemerkenswertesten rechtspolitischen Ereignisse des letzten Jahr-
zehnts“).
	 3	Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) v. 
29. 7. 2009, BGBl. I S. 2248.
	 4	Die Finanzierungsüberschüsse des öffentlichen Gesamthaushalts summieren sich für 
die Jahre 2014 bis 2018 auf 178,6 Mrd. Euro, wovon auf die Länder ein Anteil in Höhe von 
47,2 Mrd. Euro entfiel; siehe Statistisches Bundesamt, Vierteljährliche Kassenergebnisse des 
Öffentlichen Gesamthaushalts, Fachserie 14 Reihe 2, 2015 bis 2018. Es lässt sich nur darüber 
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Anfang 2018 läuft die gesamtstaatliche Schuldenuhr des Bundes der Steuerzah-
ler rückwärts, erstmalig in ihrer Geschichte. Vor dem Hintergrund der positiven 
Entwicklung der öffentlichen Finanzen nimmt es nicht wunder, dass das Thema 
Staatsverschuldung nach 2011 immer weiter in den Hintergrund der öffentlichen 
Wahrnehmung gerückt ist. Die guten Zahlen in den vergangenen Jahren sollten 
gleichwohl nicht darüber hinwegtäuschen, dass von den bestehenden Schulden 
nach wie vor (er)drückende Lasten für die öffentlichen Haushalte ausgehen und 
die Einhaltung der Schuldenbremse enorme Herausforderungen begründet. Die er-
forderliche Kehrtwende im Umgang mit der staatlichen (Neu-)Verschuldung zählt 
daher unverändert zu den drängenden und gewichtigen Aufgaben der Gegenwart 
und Zukunft.5

Dem Staatsschuldenrecht kommt bei dieser Aufgabe eine Schlüsselrolle zu. 
Durch die Neukonzeption der Schuldenregeln im Grundgesetz hat die staats-
schuldenrechtliche Diskussion eine neue Dynamik erhalten. Angesichts dessen 
markiert die Föderalismusreform II keinen Endpunkt, sondern einen Startpunkt: 
Die Einführung des Art. 109 Abs. 3 GG hat einen breiten föderalen Rechtsset-
zungsprozess in Gang gesetzt, in dem vor allem die Länder innerhalb des zehn-
jährigen Umsetzungszeitraums bis Ende 2019 ihre Kreditgrenzen an die neuen 
grundgesetzlichen Vorgaben angepasst haben. Dieser schöpferische Prozess hat 
zur vorliegenden Untersuchung inspiriert. Die Länder haben in diesem Zuge auch 
eigenständige rechtliche und rechtspolitische Beiträge zur föderalen Schulden-
ordnung geleistet und damit zur Vielfalt an Lösungsansätzen beigetragen. Diese 
Pluralität ist der Nährboden, um die Diskussion über das stets aktuelle Anliegen 
gesunder öffentlicher Finanzen fortzuführen. Schon jetzt ist absehbar, dass die 
staatliche Finanzierung durch Kredite und dementsprechend die Gestaltung des 
Staatsschuldenrechts weiter Gegenstand einer lebhaften politischen, wissenschaft-
lichen und gesellschaftlichen Kontroverse sein wird.6 Auch das Hinzutreten von 
Erfahrungen aus dem haushaltspraktischen Umgang mit den neuen Schuldenregeln 

mutmaßen, welchen Anteil die Einführung der Schuldenbremse und eine damit einhergehende 
geänderte Einstellung zur staatlichen Neuverschuldung an den Konsolidierungserfolgen haben; 
skeptisch Truger, Wirtschaftsdienst 2019, S. 374 f.
	 5	Siehe Möstl, in: Kahl, Nachhaltigkeit als Verbundbegriff, 2008, S. 569, 570 („Es darf vor 
diesem Hintergrund auch nicht verwundern, dass die Thematik einer wirkungsvollen Begren-
zung und Rückführung der Staatsschuld zu den größten ‚Baustellen‘ des heutigen Staatsrechts 
gehört“).
	 6	Die „schwarze Null“ wird zunehmend zum Kampfbegriff der politischen Auseinander-
setzung und spaltet das politische Spektrum in zwei Lager, glühende Anhänger und erbitterte 
Gegner. Zahlreiche Stimmen kritisieren die neue Schuldenbremse, weil von den restriktiven 
Vorgaben eine investitionsdämpfende Wirkung ausgehe. Eng mit beidem – schwarzer Null und 
Investitionsrückgang – hängt der Vorwurf zusammen, dass sich Deutschland mit der Schul-
denbremse kaputtspare, d. h. der Sparkurs letztlich einen größeren Schaden als Nutzen bringe. 
Unter Wirtschaftswissenschaftlern ist (erneut) eine öffentlichkeitswirksame Kontroverse über 
das ökonomisch gesunde Maß an staatlicher (Neu-)Verschuldung ausgebrochen. In Hamburg 
startete am 1. Mai 2019 eine „Volksinitiative für ein Hamburger Gesetz zur Streichung der 
Schuldenbremse aus der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg“.
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nach dem Eintritt deren voller Wirksamkeit ab dem Jahr 2020 wird weitere wert-
volle Erkenntnisse zur Staatsschuldendebatte beisteuern.

Im Rechts- und Verfassungsstaat sind rechtliche Vorgaben zur Begrenzung der 
staatlichen (Neu-)Verschuldung unverzichtbarer und wichtigster Bestandteil je-
der Staatsschuldenordnung. Diese Erkenntnis setzte sich in der deutschen Staats-
rechtslehre und -wissenschaft erst relativ spät durch: Die in der Nachkriegszeit 
vorherrschende „Finanzblindheit“7 wurde erst Ende der 1970er-Jahre überwunden. 
Seither hat das Finanzrecht – im nationalen wie europäischen Kontext – stetig an 
Bedeutung gewonnen und erlebt in jüngerer Zeit eine beispiellose Blüte. Dass regel-
basierte, d. h. in Form von Rechtsnormen verankerte Schulden- oder Fiskalregeln 
„geeignet sind, die Ausdehnung von Haushaltsdefiziten einzudämmen“, belegen 
auch empirische Untersuchungen.8 Dieser Befund wird weder in Frage gestellt 
noch gar widerlegt durch die Erfahrungen mit den alten deutschen Kreditregeln, 
unter deren Geltung die staatliche Verschuldung auf allen Ebenen unaufhörlich 
stieg; deutlich näher liegt die Erklärung, dass die alten Kreditgrenzen untauglich 
gestaltet waren. Keine Alternativen zur Herrschaft des Rechts sind indes die bloße 
Selbstbindung des Parlaments oder eine Disziplinierung durch die „Marktgesetze“ 
der Kapitalmärkte.9

Gleichwohl sollte der Einfluss des Rechts auf die Begrenzung der staatlichen 
Verschuldung nicht übersteigert werden. Dies liegt erstens daran, dass die staat
liche Finanzordnung ein komplexes Gesamtgefüge darstellt, in der „alles mit allem 
zusammen[hängt]“10, d. h. das Staatsschuldenrecht ist von vornherein nur einer 
von vielen Bausteinen zu tragfähigen öffentlichen Finanzen. Es wurden zweitens 
immer wieder Versuche unternommen, das Staatsschuldenrecht zum „Recht min-

	 7	In Anlehnung an Isensee, in: Festschrift Ipsen, 1977, S. 409, 412 („Die Staatsrechts- und 
Verwaltungsrechtslehre sowie die juristisch ausgerichtete Allgemeine Staatslehre sind her-
kömmlich finanzblind. Ihnen liegt es fern, das Wesen des Staates von der Art seiner Einnah-
men her zu deuten.“). Zur Finanzblindheit siehe auch Gröpl, in: HdbStR, Bd. 5, 3. Aufl. 2007, 
§ 121 Rn. 2; Korioth, in: Vesting / Korioth, Der Eigenwert des Verfassungsrechts, 2011, S. 207, 
211 m. w. N.
	 8	Sinn, Schriftliche Stellungnahme, 2010, HessLT-Ausschussvorlage HAA/18/10 und HHA/​
18/51, S. 114, 117 f. unter Berufung auf die Auswirkungen der Schweizer Schuldenbremse und  
Balanced Budget Rules in den US-Bundesstaaten. Siehe auch Kitterer / Groneck, Wirtschafts-
dienst 2006, S. 559 m. w. N.; Pallinger, in: Eckardt / Pallinger, Schuldenregeln als goldener 
Weg zur Haushaltskonsolidierung in der EU?, 2013, S. 179, 193 f. m. w. N. Zur empirischen 
Überprüfung europäischer Fiskalregeln anhand des sog. Fiscal Rules Index (FRI) der EU-
Kommission siehe Eckardt, in: dies./Pallinger, Schuldenregeln als goldener Weg zur Haus-
haltskonsolidierung in der EU?, 2013, S. 63 ff. Für weitere empirische Untersuchungen siehe 
etwa Wagschal, ZSE 2011, S. 352 ff.
	 9	Vgl. Fuest / Thöne, Durchsetzung der Schuldenbremse in den Bundesländern, 2013, S. 17 ff., 
die Sympathie für eine schuldendisziplinierende Wirkung des Kapitalmarkts bekunden.  
Siehe auch Möstl, in: Kahl, Nachhaltigkeit als Verbundbegriff, 2008, S. 569, 577; Sacksofsky, 
in: Kastrop / Meister-Scheufelen / Sudhof, Die neuen Schuldenregeln im Grundgesetz, 2010, 
S. 393, 395 f.
	 10	Wernsmann, JöFin 2011, S. 417, 418.


